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SATZUNG  

der  

Hutter & Schrantz Stahlbau AG 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Firma und Sitz 

 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma  

Hutter & Schrantz Stahlbau AG 

 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist:  

a) die Planung, Projektierung und Durchführung von Bauten, insbesondere 

Stahlbauten wie Häuser, Hallen, Brücken, Industrieanlagen, Anlagen für 

Transportunternehmen für Waren und Personen zum Betriebsgegenstand ha-

ben, 

b) die Ausübung der Funktion einer Holdinggesellschaft, insbesondere die Ko-

ordination der Geschäftsführung und sonstiger Aktivitäten der direkten und 

indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft,  

c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art (einschließlich 

als unbeschränkt haftende Gesellschafterin) im In- und Ausland, insbesondere 

die Übernahme von Unternehmensbeteiligungen in der Form von Aktien und 

Geschäftsanteilen an Industrie-, Handels- und Gewerbeunternehmen,  

d) die Verwaltung eigenen Vermögens. 

 

(2) Überdies ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 

zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, 

insbesondere zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Ge-

schäfte, die einer Konzessionspflicht nach dem Bankwesengesetz oder dem Wert-

papieraufsichtsgesetz unterliegen, sind jeweils ausgeschlossen. 

 
  

Beilage zum Beschlussvorschlag



 
 

 

§ 3 

Veröffentlichungen 

 

(1) Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange auf Grund des 

Aktiengesetzes zwingend erforderlich im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“.  

(2) Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft entsprechend den je-

weils anzuwendenden Rechtsvorschriften. 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 4 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.500.000,--. 

(2) Das Grundkapital ist zerlegt in 1.500.000 Stück nennbetragslose Stückaktien. 

(3) Jede Stückaktie ist am Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt. 

(4) Die Gründung erfolgte als Sachgründung.  

 

§ 5 

Aktien 

 

(1) Sämtliche Aktien lauten auf den Inhaber. 

(2) Die Aktien aus künftigen Kapitalerhöhungen können auf den Inhaber oder Namen 

lauten. Wird bei einer Kapitalerhöhung im Erhöhungsbeschluss keine Bestim-

mung darüber getroffen, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf Namen 

lauten, so lauten sie auf den Inhaber. 

(3) Die Inhaberaktien sind in einer, gegebenenfalls in mehreren Sammelurkunden zu 

verbriefen und bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs 3 DepotG zu hin-

terlegen.  
 

III. Vorstand 

 

§ 6 

Zusammensetzung 

 

(1) Der Vorstand besteht nach näherer Bestimmung durch den Aufsichtsrat aus einer 

oder aus zwei bis vier Personen. 

(2) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands 

ernennen. 



 
 

 

§ 7 

Geschäftsführung, Berichte an den Aufsichtsrat 

 

(1) Der Vorstand hat die Geschäfte nach Maßgabe der Bestimmungen des Aktienge-

setzes, der Satzung, der sonstigen Gesetze sowie der allfälligen Geschäftsordnung 

zu führen. 

(2) Der Aufsichtsrat bestimmt unter Aufrechterhaltung der Gesamtverantwortung des 

Vorstands die Verteilung der Geschäfte im Vorstand. Er kann eine Geschäftsord-

nung für den Vorstand erlassen. 

(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Ist ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt, so 

gibt seine Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag (Dirimierungsrecht). Ein 

Beschluss des Vorstands kommt nicht zustande, wenn der Vorsitzende des Vor-

stands dem Beschluss widerspricht (Vetorecht). 

(4) Die Vorstandsmitglieder haben die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters zu führen. Sie haben die 

Geschäfte so zu leiten, wie das Wohl der Gesellschaft unter Berücksichtigung der 

Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses 

es erfordert. 

 

§ 8 

Vertretung der Gesellschaft 

 

(1) Besteht der Vorstand aus einer Person, zeichnet diese selbstständig. Sind zwei 

oder mehr Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-

nem Prokuristen vertreten. 

(2) Die Gesellschaft kann mit den gesetzlichen Einschränkungen auch durch zwei 

Prokuristen gemeinsam vertreten werden. 

(3) Der Aufsichtsrat kann, wenn zwei oder mehr Vorstandsmitglieder bestellt sind, 

einzelnen von ihnen Einzelvertretungsbefugnis erteilen und entziehen.  

 

IV. Aufsichtsrat 

 

§ 9 

Zusammensetzung, Amtsdauer 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sechs von der Haupt-

versammlung gewählten Mitgliedern.  



 
 

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne oder für alle der 

von ihr zu wählenden Mitglieder einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die 

Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die 

über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei 

wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht 

mitgerechnet.  

(3) Die Wiederwahl – auch ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder – ist zulässig. 

(4) Die Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats kann vor Ablauf der Funktionspe-

riode von der Hauptversammlung widerrufen werden. Der Beschluss bedarf einer 

einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchi-

gen Frist auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung an den Vorsit-

zenden des Aufsichtsrats niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle 

einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden dessen Stellvertreter, kann einer 

Kürzung der Frist zustimmen. 

(6) Scheiden gewählte Mitglieder vor dem Ablauf der Funktionsperiode aus, so be-

darf es der Ersatzwahl erst in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Eine 

Ersatzwahl durch eine außerordentliche Hauptversammlung ist jedoch innerhalb 

von sechs Wochen vorzunehmen, wenn die Zahl der gewählten Aufsichtsratsmit-

glieder unter drei sinkt. 

(7) Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Funktionsperiode des vorzeitig ausge-

schiedenen Aufsichtsratsmitglieds, falls die Hauptversammlung bei der Wahl 

nichts anderes beschließt. 

 

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt unverzüglich nach seiner Wahl einen Vorsitzenden und 

einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für deren gesamte Funktionsperiode als 

Aufsichtsratsmitglieder, wenn der Aufsichtsrat nichts anderes beschließt. Die 

Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Erhält bei einer Wahl niemand die einfache Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl 

zwischen den Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Ergibt die 

Stichwahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

(3) Scheidet im Laufe einer Funktionsperiode der Vorsitzende oder einer seiner Stell-

vertreter aus seinem Amt aus, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für 

den Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

(4) Der Vorsitzende und die Stellvertreter können ihre jeweiligen Funktionen jeder-

zeit unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist schriftlich an den Aufsichtsrat zu-

rücklegen, auch ohne dass sie gleichzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.  



 
 

(5) Jeder Stellvertreter des Vorsitzenden hat, wenn er in Vertretung des Vorsitzenden 

handelt, die gleichen Rechte und Pflichten wie dieser. Dies gilt auch für das 

Dirimierungsrecht bei Beschlussfassungen und bei Wahlen. 

(6) Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer Obliegen-

heiten verhindert, so hat diese Obliegenheit für die Dauer der Verhinderung das 

an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen. 

(7) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind von dem Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung von einem seiner Stell-

vertreter, abzugeben. 

 

§ 11 

Geschäftsordnung 

 

(1) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen und der durch diese Sat-

zung aufgestellten Bestimmungen eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats über seine Geschäftsordnung bedürfen neben den 

allgemeinen Beschlusserfordernissen der Zustimmung der einfachen Mehrheit der 

von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder. 

 

§ 12 

Aufgaben und Befugnisse 

 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz, Satzung 

oder in sonstiger Weise, insbesondere durch eine allfällige Geschäftsordnung, zu-

gewiesen werden. 

(2) Der Aufsichtsrat übt seine Tätigkeit nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und 

seiner allfälligen Geschäftsordnung aus. Seine Mitglieder sind bei gleichen Rech-

ten und Pflichten dem Wohle des Unternehmens verpflichtet und an Aufträge und 

Weisungen nicht gebunden. 

(3) Der Aufsichtsrat hat zu den in § 95 Abs 5 Z 1, 2, 4, 5 und 6 AktG genannten Ge-

schäften Betragsgrenzen festzusetzen und kann darüber hinaus bestimmte Arten 

von Geschäften bestimmen, die nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorge-

nommen werden sollen. 

(4) Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die ausschließlich die Fassung betref-

fen, beschließen. 

 
  



 
 

§ 13 

Vergütung 

 

(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner baren Auslagen und 

einem Anwesenheitsgeld für jede Sitzung eine jährliche Aufwandsentschädigung. 

Die Höhe des Anwesenheitsgeldes und der Aufwandsentschädigung wird durch 

den Beschluss der Hauptversammlung festgesetzt. Die Hauptversammlung kann 

auch einen Gesamtbetrag für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder beschlie-

ßen und die Aufteilung dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats überlassen.  

(2) Übernehmen Mitglieder des Aufsichtsrates in dieser Eigenschaft eine besondere 

Tätigkeit im Interesse der Gesellschaft, so kann ihnen hiefür durch Beschluss der 

Hauptversammlung eine Sondervergütung bewilligt werden. 

(3) Die Aufsichtsratsmitglieder können in eine im Interesse der Gesellschaft von die-

ser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

für Organe und bestimmte Führungskräfte (Directors & Officers-Versicherung) 

einbezogen werden. Die Prämien hiefür entrichtet die Gesellschaft. 

 

V. Hauptversammlung  

 

§ 14 

Einberufung 

 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand, durch den Vorsitzenden des 

Vorstands, durch den Aufsichtsrat oder durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

einberufen. 

(2) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, einer ihrer inländischen 

Zweigniederlassungen oder Betriebstätten, am Sitz einer inländischen Konzernge-

sellschaft oder in einer Landeshauptstadt Österreichs statt. 

(3) Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung ist spätestens am 28. Tag 

vor der Hauptversammlung bekannt zu machen. Die Einberufung einer außeror-

dentlichen Hauptversammlung ist spätestens am 21. Tag vor der Hauptversamm-

lung bekannt zu machen. 

(4) Die Bekanntmachung der Einberufung hat durch Veröffentlichung gemäß § 3 der 

Satzung zu erfolgen. 

(5) Die Gesellschaft darf die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen. 

 
  



 
 

§ 15 

Teilnahme 

 

(1) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen 

sind, richtet sich nach dem Anteilbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag 

der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). 

(2) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben 

wollen, müssen ihren Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag gegenüber der Gesell-

schaft rechtzeitig nachweisen. 

(3) Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestäti-

gung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor 

der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hiefür mitgeteilten Adresse 

zugehen muss, erforderlich. Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbe-

stätigungen werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. Die Einbe-

rufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen 

per Telefax oder per E-Mail (wobei das elektronische Format in der Einberufung 

näher bestimmt werden kann) vorsehen. 

 

§ 16 

Stimmrecht, Vollmachtserteilung 

 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

(2) Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat 

das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. 

(3) Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden. Die 

Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder 

nachprüfbar festgehalten werden.  

(4) Vollmachten können auch auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden 

elektronischen Kommunikationsweg an die Gesellschaft übermittelt werden. Die 

Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden zusammen mit der Ein-

berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. Die Einberufung kann als 

Kommunikationsweg die Übermittlung von Vollmachten per Telefax oder per E-

Mail (wobei das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden 

kann) vorsehen.  

 
  



 
 

§ 17 

Vorsitz 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

oder sein Stellvertreter. Für den Fall, dass keine dieser Personen anwesend ist, hat 

der die Beschlüsse der Hauptversammlung beurkundende Notar die Versammlung 

bis zur Wahl eines Vorsitzenden zu leiten. 

(2) Der Vorsitzende in der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen und be-

stimmt die Reihenfolge der Gegenstände zur Tagesordnung sowie die Form der 

Ausübung des Stimmrechts und das Verfahren zur Stimmenauszählung. Ferner 

kann er das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. 

Dabei ist es ihm gestattet, die Wortmeldungen zu den Tagesordnungspunkten oder 

einzelne Frage- und Redebeiträge zu ordnen sowie die höchst zulässige Rede- und 

Fragezeit pro Redner je nach Bedarf zu verkürzen und die Rednerliste vorzeitig zu 

schließen. Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann bei Festlegung der für 

den einzelnen Frage- und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeitrahmen auch 

zwischen erster und wiederholter Wortmeldung sowie nach weiteren sachgerech-

ten Kriterien unterscheiden. Weiters ist es dem Vorsitzenden der Hauptversamm-

lung gestattet, zur Sicherung des Laufes der Hauptversammlung gegen einzelne 

Aktionäre individuelle, unbedingt notwendige Maßnahmen zu setzen. 

 

§ 18 

Mehrheiten für die Beschlussfassung 

 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich 

ist, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-

kapitals gefasst, falls nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderes 

beschließt. 

(2) Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine einfache Mehrheit erzielt wird, fin-

det die engere Wahl zwischen den beiden Bewerbern statt, welche die meisten 

Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ist kein wirksamer Wahlbe-

schluss gefasst. 
  



 
 

 

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

 

§ 19 

Geschäftsjahr, Jahresabschluss 

 

(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.  

(2) Der Vorstand hat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das voran-

gegangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss, einen 

Lagebericht aufzustellen und den Mitgliedern des Aufsichtsrats vorzulegen. Der 

Jahresabschluss sowie der Lagebericht sind von sämtlichen Mitgliedern des Vor-

stands zu unterzeichnen. Dasselbe gilt für den allfälligen Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht. 

(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss samt Lagebericht, den Vorschlag für die 

Gewinnverwendung sowie den allfälligen Konzernabschluss und den Konzernla-

gebericht zu prüfen und der Hauptversammlung darüber zu berichten. 

(4) Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich 

nicht Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die Hauptversamm-

lung entscheiden. Die Hauptversammlung ist an den festgestellten Jahresabschluss 

gebunden. 

 

§ 20 

ordentliche Hauptversammlung 

 

(1) Der Vorstand hat jährlich eine Hauptversammlung einzuberufen, die in den ersten 

acht Monaten des Geschäftsjahres stattzufinden hat (ordentliche Hauptversamm-

lung), und ihr den Jahresabschluss samt Lagebericht, den allfälligen Konzernab-

schluss samt Konzernlagebericht, den Vorschlag für die Gewinnverwendung und 

den vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht vorzulegen.  

Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung hat zu enthalten: 

a) die Vorlage der oben bezeichneten Unterlagen und allenfalls die Feststel-

lung des Jahresabschlusses in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen, 

b) die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, wenn im 

Jahresabschluss ein solcher ausgewiesen ist, 

c) die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands, 

d) die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, 

sowie grundsätzlich 

e) die Wahl des Abschlussprüfers. 

(2) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns, 

wenn im Jahresabschluss ein solcher ausgewiesen ist. Bei der Beschlussfassung 



 
 

über die Verwendung des Bilanzgewinns ist die Hauptversammlung an den vom 

Vorstand mit Billigung des Aufsichtsrats festgestellten Jahresabschluss gebunden. 

Sie kann jedoch den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung aus-

schließen. Die Änderungen des Jahresabschlusses, die hiedurch nötig werden, hat 

der Vorstand vorzunehmen. 

(3) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der auf den anteiligen 

Betrag des Grundkapitals der Aktien geleisteten Einlagen verteilt. Einlagen, die 

im Laufe des Geschäftsjahres geleistet wurden, sind nach dem Verhältnis der Zeit 

zu berücksichtigen, die seit der Leistung verstrichen ist. Bei Ausgabe neuer Ak-

tien während des Geschäftsjahres ist der Zeitpunkt, ab dem die Gewinnberechti-

gung besteht, festzulegen. 

(4) Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen 

hat, am 45. Tag nach der Hauptversammlung zur Zahlung fällig. 

(5) Unbehobene Gewinnanteile verjähren binnen drei Jahren ab Fälligkeit. Verjährte 

Gewinnanteile verfallen zugunsten der Gesellschaft. 

 

VII. Schlussbestimmungen 

 

§ 21 

Sprache 

 

(1) Depotbestätigungen müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

(2) Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch. 

 
 


